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Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - Protestantischen Landeskirche Bedens

im April 1953 .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes .

( A2. 10/0)

Die Errichtung einer Evangelischen Kirchengemeinde Schliengen betr .

Die Landessynode haf mif staaflicher Geneh -
migung als kirchliches Gesefz beschlossen , was
folgt :

Artikel 1

Die Glieder der Landeskirche , welche auf
den Gemarkungen der bürgerlichen Gemeinden
Schliengen , Mauchen und Steinenstadf wohnen ,
werden mit Wirkung vom 1. April 1953 au
einer Kirchengemeinde Schliengen zusammen -
geschlossen , deren Kirchspiel die genannten Ge -
markungen umfaßt .

Evangelischen Kirchengemeinde Auggen zu
einer Gesamtkirchengemeinde Auggen - Schlien -
gen vereinigt werden , in welcher die Kirchen -
gemeinde Schliengen Filialkirchengemeinde der
Kirchengemeinde Auggen ist .

Artikel 3

Die Evangelische Kirchengemeinde Schlien -
gen wird dem Kirchenbezirk Müllheim zugefeilt .

Dieses Gesefz wird hiermit verkündet.
Artikel 2

Karlsruhe , den 1953 .Die Evangelische Kirchengemeinde Schlien -
gen wird durch Satzung gemäß § 38 KVmit der Der Landesbischof :

Begründung :

Die Glieder der Landeskirche in den bür -
gerlichen Gemeinden Schliengen , Mauchen und
Steinenstadt wurden im Jahre 1920 zur Diaspora -
gemeinde Schliengen zusammengeschlossen und
werden vom Evangelischen Pfarramf Auggen
kirchlich bedienf . Bei der Volkszählung 1950
VWohnten in den genannfen 3 Orten 281 Evan -
gelische .

Die Diasporagemeinde Schliengen besifzt bis
jetat keinen eigenen Gottesdienstraum . Für ihre

Gottesdienste , die alle 14 Tage staftfinden , haf
sie die katholische Friedhofkapelle in Schliengen
gemietet . Diese haf jedoch nur etwa 40 Sifzplätze
und reichf heufe nicht mehr aus , nachdem sich
die Gemeinde durch den Zuzug von Flüchflin -

gen in den letzten Jahren stark vergröhert haf .
Da ein andeèerer geeignefer Raum nichf zur Ver -

fügung stehf , wird die Gemeinde in absehbarer
Zeit sich einen eigenen Gotfesdiensfraum ersfel -
len müssen . Ein solches Vorhaben kann sie aber
nur durchführen , Wenn ihr durch Erhebung zur
Kirchengemeinde die Möglichkeif gegeben wird ,
Ortskirchensteuer zu erheben . Diesem Anliegen
der Gemeinde Schliengen soll der vorstehende
Gesetzentwurf dienen . Die neue Kirchenge⸗
meinde Schliengen soll Filialkirchengemeinde
von Auggen werden ( Art . 2 des Gesefzentwurfs ) .

Die nach Arfikel 11 Abs . 1 des Ortskirchen -

steuergesefzes erforderliche Staatsgenehmigung
ist beantragt .
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